
 

 

 

Antrag auf Negativbescheinigung nach §58 SGB VIII 

 
Mit dieser Antragsstellung versichere ich, dass 

- ich alleinige Inhaberin des Sorgerechtes bin, 

- keine gemeinsame Sorgeerklärung abgegeben wurde und 

- kein familiengerichtliches Verfahren des Sorgerechtsverhältnisses anhängig ist und keine gerichtliche Entscheidung 

(Entzug oder Teilentzug) besteht. 

 

Mein Name: _________________________________________________________________________ 

 

Adresse: ___________________________________Berlin_____________Telefon_________________________ 

 

E-Mail: ____________________________________Familienstand (immer angeben): ______________________ 

 

☐   Ich war zu keinem Zeitpunkt mit dem Kindesvater verheiratet. 

☐   Ich war mit dem Kindesvater verheiratet und bin geschieden seit: ___________________ 

 

Name des Kindes: ____________________________________________________________________________ 

 

Name des Kindes bei Geburt (falls jetzt anders) ____________________________________________________ 

 

Geburtsdatum des Kindes: _______________________ Geburtsort des Kindes: __________________________ 

 

Wofür benötigen Sie die Bescheinigung: __________________________________________________________ 

 

       Ich bitte darum, nach Ausstellung einer Negativbescheinigung, eine Kopie direkt an den zuständigen 

Fachdienst: _____________________________________ des Jugendamtes Steglitz-Zehlendorf zu übersenden. 

 
Ich willige in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der oben genannten Daten, auch der meines Kindes ein. Ich erteile hiermit dem 
Jugendamt Steglitz-Zehlendorf mein Einverständnis dazu, dass die obigen Daten elektronisch gespeichert und ggfs. an die von mir 
gewünschten Fachdienste weitergegeben und weiterverarbeitet werden. Dieses Einverständnis kann ich gegenüber dem Jugendamt 
Steglitz-Zehlendorf jederzeit – ohne Angabe von Gründen – schriftlich per E-Mail oder postalisch widerrufen. 

 

____________________          ______________________________ 

Datum                                                         Unterschrift 

 

 

Unterlagen, 

die zur Ausstellung einer Negativbescheinigung nach §58 SBG VIII benötigt werden: 

 
 

• Ausweis der Kindesmutter in Kopie (Vorder- und Rückseite)  

• Geburtsurkunde des Kindes in Kopie  
 

 

Der Antrag kann per Post oder persönlich im Familienbüro im Rathaus Zehlendorf in der Kirchstr. 1/3, 14163 Berlin, 

Raum E21, abgeben oder per E-Mail an jugendamt-sorgeregister@ba-sz.berlin.de gesendet werden. 

 

Weitere Hinweise und aktuelle Öffnungszeiten finden Sie auf: www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf (Stichwort 

Familienbüro). Bei Fragen erreichen Sie uns auch unter der Telefonnummer (030) 90299 5797. 

Bitte beachten Sie, dass Sie diesen Antrag grundsätzlich nur bei dem für Ihrem aktuellen Wohnort zuständigen 

Jugendamt stellen können. 
 

 

http://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf


 


